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Rezeptbearbeitung Blütenabfüllung

Extrakt- & Kapselherstellung Warenlager & Versand
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EMedizinisches Cannabis lässt sich auf Rezept legal von Apotheken beziehen 

(mit einem Arztrezept z.B. vom Hausarzt oder Telekliniken).*

Medizinisches Cannabis unterliegt strengen Arzneibuchvorgaben und enthält 
keine gesundheitsschädlichen Pestizide.

Schwarzmarktware unterliegt keinerlei Kontrollen und ist häufi g mit gesundheitsgefährden-
den Stoffen wie künstlichen PGRs (Pflanzenwachstumsregulatoren) oder Blei behandelt, um 
den Ertrag zu erhöhen.

Es wird in Reinräumen unter hygienischen Bedingungen hergestellt, um mikrobielle Verun-
reinigungen wie Schimmelbefall zu verhindern. Schimmel, der auf Straßenware häufi g vorkommt, 
ist beim Inhalieren sehr gesundheitsschädlich.

Einige Hersteller behandeln ihre Blüten im Nachhinein, um die mikrobielle Verunreinigung zu 
beseitigen. Im Produktkatalog wird gesondert auf bestrahlte Blüten hingewiesen. Die Grünhorn 
Gruppe zieht aufgrund der höheren Qualität Blüten vor, die direkt schon beim Anbau ohne die 
Entstehung von Schimmel produziert werden. 

Alle Chargen werden bei Grünhorn auf ihre Zusammensetzung und den Wirkstoffgehalt getestet. 
Der THC-, CBD- und Terpengehalt wird genau angegeben. Dies ermöglicht die Auswahl passender 
Cannabis-Sorten nach Geschmack und Wirkung. 

7
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Rezept-Be-
arbeitung Stefan Fritsch Matthias Fischer

Gründer & CEO der 
Grünhorn Gruppe / 
Schurer Pharma & 
Kosmetik GmbH
Expertise: Entre-
preneurship, Can-
nabis-Apotheke, 
Medizinalcannabis, 
Cannabiswirtschaft, 
E-Commerce

CEO & Gründer der 
canymed GmbH

Expertise: Großhan-
del von Cannabis, 
Cannabiswirtschaft, 
Partnerschaften mit 
Cannabis-Anbauern, 
Recht und Regulatorik
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Dr. rer. nat. Nadine Herwig

Leiterin der Grünhorn 
Academy

Expertise: Terpene, 
THC, CBD, Wirkung 
von Cannabis, Endo-
cannabinoidsystem
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Dr. Stephan Utgenannt Theresa Erben

Leiter des 
Forschungslabors

Expertise: Cannabis-
Extraktion, Cannabis-
Analyse, Qualitätseva-
luierung

Legal Counsel der 
Grünhorn Gruppe

Expertise: Rechts-
lage Cannabis (CanG, 
MedCan), Arznei-
mittelrecht, Apothe-
kenbetriebsordnung, 
Datenschutzrecht

Wir stehen gerne für Anfragen zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie: presse@gruenhorn.de
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Dr. Marko Jakob

Interim-CFO

Expertise: Finanzen,
Wirtschaftsstandort, 
Geschäftsentwicklung
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Cannabis war bis Anfang des 20. Jahrhun-
derts weitgehend legal und in vielen Me-
dizinschränken bis in die 1920er Jahre als 
Schmerzmittel zu finden. 1925 wurde aus bis 
heute umstrittenen Gründen auf der Internati-
onalen Opium-Konferenz beschlossen, neben 
Opium auch Cannabis gänzlich zu verbieten. 
In den 1930er Jahren setzten die deutschen 
Machthaber den Entschluss um.

2. Jh. v. Christus 1. Jh. v. Christus 17. Jahrhundert
Germanen & Kelten Römer Frühe Neuzeit
Erste Hinweise der 
Nutzung von Hanf 

als Kulturpflanze

Anbau von Hanf-
feldern in den  Kolo-
nien in Germanien

Blütezeit des 
Cannabis-Anbaus 

20. Jahrhundert
1920er Jahre

Internationale 
Opium-Konferenz 

regt Verbot an
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Menschen nutzen Cannabis seit Jahrtausenden als Medizin, Rauschmittel und 
für vieles mehr. Erste Erwähnungen stammen aus China (um ca. 2700 v. Chr.) 
und im deutschen Raum von den Germanen und Kelten.

Erst in den letzten rund 100 Jahren war Cannabis in Deutschland verboten. 

In den 1970er Jahren wurde das Opiumgesetz zum Betäubungsmittelgesetz.

Ab 2017 war der Konsum von medizinischem Cannabis auf Rezept wieder 
legal.
 
Am 01. April 2024 wurde Cannabis auch für den Freizeitkonsum teillegalisiert.

NS-Zeit 20. Jahrhundert 20. Jahrhundert 21. Jahrhundert
1930er Jahre 1970er Jahre 2017 2024

Einstufung Cannabis
als „Rauschgift“ und
Einschränkung der

Verwendung

Cannabis fällt unter 
das Betäubungs-

mittelgesetz

Legalisierung von  
medizinischem 

Cannabis auf Rezept

Herausnnahme von 
Cannabis aus dem 

Betäubungs-
mittelgesetz
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C Die Cannabispflanze enthält über 2000 Inhaltsstoffe, darunter Cannabinoide und sekundäre 
Pflanzenstoffe wie Terpene und Flavonoide. 

THC
Tetrahydrocannabinol

THC (Tetrahydrocannabinol) ist als psychoaktiver Hauptwirkstoff der Cannabispflanze für 
den Großteil der therapeutischen Effekte verantwortlich: Es kann etwa schmerzlindernd, 
muskelentspannend, schlaffördernd und appetitanregend wirken. Darüber hinaus ist THC für das 
„High“-Gefühl verantwortlich und kann stimmungsaufhellend und euphorisierend wirken.

Was ist THC?

psychoaktiv

12
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Was ist CBD?
CBD (Cannabidiol) wirkt im Gegensatz zu THC nicht psychoaktiv. Ihm wird eine 
entzündungshemmende, schmerzlindernde, antipsychotische, antiepileptische, angstlösende, 
neuroprotektive und antibakterielle Wirkung zugeschrieben. Deshalb wird es u.a. für die Herstellung 
von Cremes und Pflegeprodukten verwendet.

CBD
Cannabinol

Der CBD-Gehalt spielt in Relation zum THC-Gehalt eine entscheidende Rolle, zum Beispiel bei der 
Auswahl geeigneter Cannabisextrakte, da es die berauschende Wirkung eindämmen kann. 

nicht psychoaktiv
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Das Endocannabinoidsystem ist ein Kommunikationssystem, das viele Prozesse im Körper 
reguliert. Rezeptoren in diesem System werden von außen nur durch Cannabinoide wie 
THC und CBD aus der Cannabispflanze aktiviert, nicht durch andere Medikamente. Wenn 
Prozesse im Ungleichgewicht sind, wirken Cannabinoide wie Neurotransmitter, binden an 
die Rezeptoren und helfen, das Gleichgewicht wiederherzustellen. THC und CBD ähneln 
den natürlichen Endocannabinoiden und können deren Funktion bei folgenden Prozessen 
nachahmen:

		  Schlaf 

		  Appetit

		  Schmerzregulation

		  Stressmanagement
		
		  Entzündungsmanagement
		
		  Herz-Kreislauf-Regulation
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EJede der hunderten am deutschen Markt verfügbaren Sorten und Hybride besitzt ein individuelles Profi l 
an THC, CBD und Terpenen (duftende Stoffe mit individuellen Eigenschaften). Cannabissorten nur nach 
„Indica“ (sedierend; Eselsbrücke „in die Couch“) und „Sativa“ (aktivierend) auszuwählen, greift daher zu 
kurz. Die Grünhorn-Forschung zeigt: Auch Terpene können zum Wirkprofi l beitragen. 

Quellen: M.A. Lewis et al., 2018; E.B. Russo & McPartland, 2001; Gertsch, 2008; Fernandez et al., 2007; E.B. Russo, 2011

Bisabolol
antiinflammatorisch, reizlindernd, antimikrobiell

Borneol
schmerzlindernd, antiinflammatorisch

Camphen
beruhigend, antioxidativ, hautschonend

β-Caryophyllen
entspannend, antioxidativ, antimikrobiell

Eucalyptol
antibakteriell, antimykotisch

Geraniol
antikanzerogen, antioxidativ, neuroprotektiv

α-Humulen
schmerzlindernd, antimikrobiell, antiinflammatorisch

Limonen
angstlösend, inspirierend, immunstimulierend

Valencen
inspirierend, antiallergisch, antiinflammatorisch

Nerolidol
antikanzerogen, antimikrobiell, antioxidativ

Terpinolen
energetisierend, antimikrobiell, antiseptisch

Phytol
schlaffördernd, immunsuppressiv

Pinen
konzentrationsfördernd, antidepressiv, antiinflammatorisch

Ocimen
energetisierend, angstlösend, antibakteriell

β-Myrcen
sedativ, schmerzlindernd, antiinflammatorisch

Linalool
angstlösend, entspannend, schmerzlindernd

15



A
N

W
EN

D
U

N
G

S- 
G

EB
IET

E

Cannabis hat sich in folgenden Gebieten als wirksam erwiesen:

			   			   Chronische Schmerzen und Migräne

						      Endometriose

						      Spastik bei Multipler Sklerose und Paraplegie

						      Epilepsie

						      Entzündungskrankheiten wie chronische 
						      Darmerkrankungen

						      Palliative Versorgung (SAPV)

						      Übelkeit und Erbrechen nach Chemotherapie		

						      Angststörungen und Schlafstörungen

						      Tourette-Syndrom

						      ADHS

						      Appetitlosigkeit

						      Reduktion anderer Arzneimittel
						      (bspw. Schmerzmittel wie NSAR und Opiate		
						      sowie Antidepressiva)

16
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ENWenn es in den Medien um Cannabis geht, steht vor allem eine Konsumform im Fokus: 
der stereotype Joint. Dabei gibt es längst viele weitere Möglichkeiten, Cannabis zu 
konsumieren, die in Deutschland legal und in der Grünhorn Apotheke verfügbar sind: Das 
Inhalieren mit sogenannten Vaporisatoren ohne gesundheitsschädliches Verbrennen 
und das orale Einnehmen von Extrakten und Kapseln, die aus Cannabisblüten gewonnen 
werden. In Ländern wie den USA sind z.B. auch sogenannte „Edibles“ erlaubt, also 
Gummibärchen, Bonbons & Co. mit THC-Zusatz. Einige Anwender:innen bereiten sich 
selbst Tees und Speisen mit Cannabisblüten zu.

Inhalative Anwendung Orale Anwendung

Applikationsform Cannabisblüten Extrakte und Kapseln 

Aufnahmeweg Aufnahme über die Lunge Aufnahme über den Darm

Wirkungsbeginn Sekunden bis wenige Minuten 60 - 120 min

Wirkungsdauer 30 -180 min 4 - 8 h

THC-Gehalt im Blut hohe Konzentrationsspitze; 
geeignet als Akutmedikation

niedriges Konzentrationsplateau; 
geeignet als Dauermedikation

17
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Jeder reagiert unterschiedlich auf Cannabis. Daher sollte die Dosierung individuell abgestimmt wer-
den. Sollte die gewünschte Wirkung nicht erreicht werden oder Nebenwirkungen auftreten, muss die 
Dosis erneut angepasst werden. Die Tagesdosis ist abhängig von:

„Start low, go slow – but go!“

18

Sorte: Es empfi ehlt sich, in kontrolliertem Umfeld nach und nach 5-10 Sorten zu testen, 
um sich an die gewünschte Wirkung heranzutasten.

Gewünschte Wirkung, Verträglichkeit, Erfahrung

Der Blütenberater 
zur Sortenauswahl 
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Wie bei allen Arzneimitteln können 
auch mit medizinischem Cannabis 
Nebenwirkungen auftreten. Diese 
sind in der Regel vorübergehend, 
treten meist zu Beginn der Therapie 
auf und stellen keine ernsthafte 
Komplikation dar. 1,2

1Hoch, E., Friemel, C. & Schneider, M. (2018). Cannabis: Potential und Risiko. Eine wissenschaftliche Analyse. Heidelberg: Springer-Verlag, 
2Abschlussbericht der BfArM-Begleiterhebung, 2022
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Wie bei allen Arzneimitteln können 
auch mit medizinischem Cannabis 
Nebenwirkungen auftreten. Diese 
sind in der Regel vorübergehend, 
treten meist zu Beginn der Therapie 
auf und stellen keine ernsthafte 

Die psychotrope Wirkung, die oft als angenehm und entspannend 
wahrgenommen wird und therapeutisch nutzbar ist, kann auch in 
Dysphorie, Angst und Panik umschlagen. 
Manche Begleiterscheinungen werden hingegen als erwünscht be-
trachtet: etwa die Appetitsteigerung bei anhaltendem Gewichtsver-
lust oder die Schläfrigkeit bei Schlafstörungen.

19
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THC-reiche Cannabisblüten und -extrakte sowie reine THC-Präparate wie Dronabinol oder Nabi-
lon zeigen ein ähnliches Nebenwirkungsprofil. Sie beeinflussen aufgrund ihrer Wirkung die Psyche, 
die Psychomotorik und das Herzkreislaufsystem. Bei vorbelasteten Patient:innen kann das Risiko 
für einen Herzinfarkt steigen. Zudem kann es bei genetisch vorbelasteten und gefährdeten Per-
sonen zu einer akuten schizophrenen Psychose kommen. Nach aktuellem Kenntnisstand stellen 
schwere Persönlichkeitsstörungen keine absolute Kontraindikation für eine Cannabistherapie dar.
			 

Somit ergeben sich folgende  
Kontraindikationen:

	 Überempfindlichkeit gegenüber 
	 einzelnen Bestandteilen der	
	 Präparate

	 Psychotische Erkrankungen	
	 mit seltenen Ausnahmen 

Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
gelten bei:

Schwangerschaft und Stillzeit
 
Minderjährigen

schweren Persönlichkeitsstörungen 
(auch Schizophrenie in der direkten  
Verwandtschaft)	  

schweren Herzkreislauf-Erkrankungen

20
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Die häufigsten Nebenwirkungen der Überdosierung sind 
psychische Symptome (Angstzustand, Panikattacken, Wahn-
vorstellungen, Halluzinationen), Übelkeit, Erbrechen, eine 
erhöhte Herzfrequenz, Blutdruckänderungen und motorische 
Beeinträchtigungen. Die meisten akuten Nebenwirkungen 
klingen innerhalb weniger Stunden ab, sobald die THC-
Konzentration im Blut nachlässt.

Lebensbedrohliche Überdosierungen sind mit 
Cannabis, im Gegensatz zu z.B. Alkoholkonsum, 
nicht bekannt.

21

Beim Verzehr von Cannabis (z.B. in Form von 
Keksen) und der Einnahme von Extrakten gilt: 
Durch den verzögerten Wirkeintritt sollte auf 
keinen Fall eine frühzeitige Einnahme einer 
weiteren Dosis erfolgen, um eine Überdosierung 
zu vermeiden.
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Ergebnisse der CaPRis-Studie  
im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit

1 Hoch, E., Friemel, C. & Schneider, M. (2018). Cannabis: Potential und Risiko. Eine wissenschaftliche Analyse. Heidelberg: Springer-Verlag. 
2 Müller-Wahl, K. & Grotenhermen, F. (2020). Cannabis und Cannabinoide in der Medizin. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft

6,1% der deutschen Bevölkerung (18-64 Jahre) konsumieren Cannabis.1

Unter jungen Erwachsenen (18-34 Jahre) sind es 13,3%.

Es wird angenommen, dass 1% der Bevölkerung (18-64 Jahre) eine can-
nabisbezogene Anomalie aufweist: Cannabismissbrauch bei 0,5% und 
Cannabisabhängigkeit bei weiteren 0,5%. 2

Körperliche Abhängigkeit von Cannabis ist selten und milder im Vergleich 
zu Opiat- oder Alkoholabhängigkeit.

Psychische Abhängigkeit kann auftreten, oft durch den starken Wunsch 
nach Symptomlinderung.

Kriterien für Cannabisabhängigkeit: Toleranzentwicklung, Entzugs-
erscheinungen nach Absetzen.

Toleranzentwicklung ist üblich, aber viele Patient:innen benötigen keine 
signifikante Dosissteigerung über Monate/Jahre.2

22



1 Hoch, E., Friemel, C. & Schneider, M. (2018). Cannabis: Potential und Risiko. Eine wissenschaftliche Analyse. Heidelberg: Springer-Verlag. 
2 Müller-Wahl, K. & Grotenhermen, F. (2020). Cannabis und Cannabinoide in der Medizin. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft
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Bei gleichzeitiger Einnahme von Cannabis und Medikamenten können Wechselwirkungen 
auftreten. Die Auswirkungen hängen von der Art, Dosierung und individuellen Reaktion des 
Körpers ab.

Cannabis kann u.a. die Wirkung folgender Medikamente 
beeinflussen:

		  Antibiotika und Opioide

		  Antikonvulsiva und Antiepileptika

		  Blutdrucksenker und  Blutverdünner

		  Calciumkanalblocker (Medikamente zur Behandlung von Bluthochdruck, 	
		  koronarer Herzkrankheit und Herzrhythmusstörungen)  

		  Antidepressiva und Angstlöser (wie z. B. Benzodiazepine)

		  Chemotherapeutika und Immunsuppressiva
		   
		

23
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Für Cannabis (auf Rezept) gilt: Die 
für 30 Tage angemessene Menge 
darf verschrieben und in den meisten 
europäischen Ländern als Reisebedarf 
mitgeführt werden. In manchen 
Staaten ist die Mitnahme jedoch nicht 
möglich. Vor der Reise sollte man sich 
bei der zuständigen Botschaft/dem 
Konsulat über Anforderungen und 
Einreisebestimmungen informieren.

Schengen-Raum  
(EU-Staaten)

Schengen-Raum  (nicht EU-Staaten)

EU-Staaten ohne 
Schengener Abkommen

-
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Achtung: Immer im Handgepäck mitzuführen, auch bei Flugreisen, sind Arzneimittel 
zusammen mit einer Kopie des Rezeptes und der Bescheinigung. Auch für Pendler, die 
beispielsweise in Österreich oder der Schweiz arbeiten, aber in Deutschland wohnen, ist 
eine solche Bescheinigung notwendig. 

 
In Staaten des Schengener Abkommens ist die Mitnahme von verschriebenem 
medizinischen Cannabis in angemessener Menge erlaubt. Ärzt:innen und 
Patient:innen müssen dafür eine Bescheinigung nach Artikel 75 des Schengener 
Durchführungsübereinkommens ausfüllen, die vor der Reise von der zuständigen 
Landesgesundheitsbehörde beglaubigt werden muss.

 
Für die Einreise in Nicht-Schengen-Staaten empfiehlt es sich, dem Leitfaden 
des Internationalen Suchtstoffamtes (INCB) zu folgen. Eine von der 
Landesgesundheitsbehörde beglaubigte, mehrsprachige Bescheinigung mit 
Dosierung, Wirkstoffbezeichnung und Reisedauer ist mitzuführen. Das BfArM 
stellt dafür ein Musterformular bereit

25
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Wer mit 3,5 Nanogramm Tetrahydrocannabinol (THC) oder mehr unterwegs ist, 
riskiert ein Bußgeld oder Fahrverbot. Mischkonsum ist zudem untersagt. Medi-
zinische Cannabisnutzer:innen sind von Sanktionen ausgenommen, sofern der 
THC-Wert durch die bestimmungsgemäße Einnahme eines ärztlich verordneten 
Medikaments nicht überschritten wird.

Hierfür ist es ratsam, folgende 
Dokumente bei sich zu führen:

     aktuelles Rezept oder 
     eine Kopie davon 

     Patientenausweis oder    
     Bescheinigung des     
     Arztes oder der Ärztin

26
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Grünhorn YouTube 
Channel

Webinare & 
Themenabende

Grünhorn Academy
Podcast

Studien & Fachartikel

Eigene Forschung 
und Terpen-Datenbank 
mit über 300 Sorten

Academy

YouTube Channel

Mehr Wissen über  
medizinisches Cannabis

Durch das jahrzehntelange Verbot gab es in Deutschland 
bislang wenig Cannabis-Forschung. Die Grünhorn Aca-
demy zielt darauf ab, wissenschaftlich fundierte Erkennt-
nisse über die Anwendung und Wirkung von Cannabis zu 
gewinnen, u.a. durch hausinterne Forschung. Unser Ziel ist 
es, Fehlinformationen zu entkräften und mehr Menschen 
einen sicheren Zugang zu kontrolliertem Cannabis zu er-
möglichen.

Hier geht es zur GH Academy
27
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